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 Veröffentlicht am 24.11.1982

Norm

ABGB §471 Abs1 II3

Rechtssatz

Auch dann, wenn eine Garagierung der objektiven Schadenfeststellung dienlich war, können Reparatur - und

Garagierungskosten vom Schadenersatzp ichtigen nicht als ein für die herauszugebende Sache gemachter Aufwand

gewertet werden.
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